
Auftraggeber: WAKI Trans GmbH
Leutascherstraße 690
A 6100 Seefeld

Labor-Nr. ATZ/2024/01430

Bericht-Nr. ATZ/2024/02073

Auftrag-Nr. ATZ/2024/00112

Lieferwerk: Ankerschlag Prüfzeitraum: 29.07.2024 - 31.07.2024

Probenehmer: Nikolaus Steiner Eingangsdatum: 23.07.2024

Entnahmestelle: Aufschüttung Entnahmedatum: 23.07.2024 13:30

Bauvorhaben: Diverse Bauteil:

Prüfstelle: 0/32 (U9)

Bodenart: 0/32 (U9) Witterung: trocken

Prüfbericht Eignungsprüfung 0/32 U9 gem. RVS 08.15.01

Korngrößenverteilung 0/32 U9 Prüfnorm EN 933-1:01.2012

Siebdm [mm] 0,063 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 11,2 16,0 22,4 31,5 45,0 56,0 63,0

Durchg [M%] vor Proctor   11,2   12   14   18   24   36   50   69   78   88   96   99  100  100  100

Verteiler (ohne Titel):Anmerkung:
Waki Trans
TPA Zirl
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe/ durchgeführte Prüfung. Für die Konformitätsbewertung wurde die binäre Entscheidungsregel gemäß ILAC G08 festgelegt.
Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung von Prüfberichten oder Teilen davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH. Sofern eine 
Probenahme durchgeführt bzw. Proben überbracht werden und es keine rechtlichen Bestimmungen zur Lagerfrist gibt, werden diese nach der Berichtslegung entsorgt. Eine Lagerung gegen Gebühr ist vom 
Auftraggeber gesondert zu beauftragen.

A-6170 Zirl
Salzstraße 3a +43(0)5238 53200 950Tel.

Labor TPA Zirl

TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH



Ergebnis Anforderung gem. RVS 
08.15.01EinheitPrüfnorm / -

verfahren KategorieEigenschaft

Korngruppe d/D
Kornzusammensetzung 
Anlieferungsz.
Feinanteil Anlieferungszustand

Gebrochene Körner (c)
Vollst. gerundete Körner (tr)

1)

0/32

G

f

C
C

A

NR

50/30

50/30

75

EN 933-1:01.2012

EN 933-1:01.2012

ÖNORM B 4810:2013-
08-21

EN 933-5:11.2022

EN 933-5:11.2022

M%

M%
M%

12

100
0

f12

0/32

siehe Körnungslinie

1) bezogen auf das rechnerische Größtkorn

Untersuchungsergebnisse:
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Datum: 19.08.2024

Unterschrift:

Nikolaus Steiner

Beurteilung:
Die untersuchte Probe entspricht, hinsichtlich den 
durchgeführten Prüfungen, einem 0/32 (U9) gemäß der 
08.15.01.

TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH ATZ/2024/02073zu Bericht-Nr.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe/ durchgeführte Prüfung. Für die Konformitätsbewertung wurde die binäre Entscheidungsregel gemäß ILAC G08 festgelegt.
Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung von Prüfberichten oder Teilen davon bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH. Sofern eine 
Probenahme durchgeführt bzw. Proben überbracht werden und es keine rechtlichen Bestimmungen zur Lagerfrist gibt, werden diese nach der Berichtslegung entsorgt. Eine Lagerung gegen Gebühr ist vom 
Auftraggeber gesondert zu beauftragen.


